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1.1 Übersicht der ausge-
schriebenen Gruppen/
Klassen

Entfällt – Markenpokal ohne

Gruppen-/Klasseneinteilung.

1.2 Grundlagen des Tech-
nischen Reglements

– Art. 251–253 des Anhangs J 

(ISG der FIA)

– Allgemeine Bestimmungen,

Definitionen und Klarstellungen

zu Technischen Reglements 

(DMSB-Handbuch, blauer Teil)

– Vorliegendes Technisches

Reglement

1.3 Allgemeines/Präambel

Außer den in diesem Reglement

ausdrücklich aufgeführten Änderun-

gen bzw. Abweichungen ist jede

weitere Maßnahme verboten, es

sei denn, der Serienausschreiber

erlässt Bestimmungen (in Abstim-

mung mit dem DMSB), die weitere

Änderungen und Abweichungen

freistellen oder vorschreiben.

Erlaubte Änderungen dürfen keine

unerlaubten Änderungen oder Reg-

lementverstöße nach sich ziehen.

1 Technisches Reglement

1.1 Übersicht der ausgeschrie-

benen Gruppen/Klassen

1.2 Grundlagen des

Technischen Reglements

1.3 Allgemeines/Präambel

1.4 Fahrerausrüstung

1.5 Generelle Bestimmungen

1.6 Fahrzeuggewicht und 

-bodenfreiheit

1.7 Hubraumfaktor für 

aufgeladene Motoren

1.8 Abgasvorschriften

1.9 Geräuschbestimmungen

1.10 Werbevorschriften und

Startnummern am

Fahrzeug

1.11 Sicherheitsausrüstung

1.12 Kraftstoff

1.13 Definitionen

2 Besondere technische
Bestimmungen

2.1 Allgemeines

2.1.1 Allgemeine Fahrzeug-

beschreibung

2.2 Motor

2.3 Kraftübertragung

2.4 Bremsen

2.5 Lenkung

2.6 Radaufhängung

2.6.1 Stabilisatoren

2.6.2 Stoßdämpfer/Federn

2.7 Räder und Reifen

2.8 Karosserie und

Abmessungen

2.8.1 Karosserie außen 

(inkl. Scheiben)

2.8.2 Fahrgastraum/

Cockpit

2.9 Aerodynamische Hilfsmittel

2.10 Elektrische Ausrüstung

2.11 Kraftstoffkreislauf

2.12 Schmierungssystem

2.13 Datenübertragung

2.14 Sonstiges

2.14.1 Plomben

2.14.2 Meldepflichtige

Reparaturen

2.14.3 Kameras

2.14.4 Anmerkungen

3 Anlagen

Anlage 1 Beklebungsvorschriften

Anlage 2 Mindestbodenfreiheit

Hinterachse und

Vorderachse

Anlage 3 Sperre Rampenwinkel

Anlage 4 Modifizierte Sitz-

adapter/Sitzschiene 

Anlage 5 Aufnähvorschrift

Anlage 6 Schrittgurtbefestigung

Anlage 7 Überklebung 

Gurney Flap

Dieses Reglement besteht aus 

20 Seiten inklusive 7 Anlagen.

1.4 Fahrerausrüstung

Das Tragen der folgenden Fahrer-

ausrüstung ist vorgeschrieben:

– Overall gemäß 

FIA-Norm 8856-2000

– Unterwäsche mit langen

Ärmeln und Beinen gemäß 

FIA-Norm 8856-2000

– Kopfhaube gemäß 

FIA-Norm 8856-2000

– Socken und Schuhe gemäß 

FIA-Norm 8856-2000

– Handschuhe gemäß FIA-Norm

1986 oder 8856-2000

Des Weiteren muss ein Helm

gemäß

– DMSB-Bestimmungen oder

– FIA-Bestimmungen 

(Anhang L des ISG)

getragen werden.

Head and Neck Restraint System

(HANS) oder vergleichbares

System:

Die Benutzung eines FIA-homolo-

gierten Kopf-Rückhalte-Systems

gemäß FIA-Liste Nr. 29 ist für alle

Läufe der Meisterschaft sowie für

alle Läufe außerhalb der Meister-

schaft, die gemäß dem vorliegen-

den Reglement organisiert sind,

vorgeschrieben. 

Die Verantwortung für Modifikatio-

nen an der Fahrerausrüstung, die

für die Verwendung eines solchen

Systems notwendig sind, und für

die Installation im Fahrzeug gemäß

den Herstellerangaben obliegt dem

Wettbewerber. Das entsprechende

Zertifikat des Herstellers ist bei der

technischen Abnahme vorzulegen.

1.5 Generelle Bestimmungen

Erlaubte Änderungen und

Einbauten:

Es dürfen Arbeiten durchgeführt

werden, die zum normalen Unter-

halt des Fahrzeugs gehören oder

dem Ersetzen von durch Verschleiß

oder Unfall schadhaft gewordenen

Teilen dienen.

Änderungen und Einbauten dürfen

nur innerhalb des nachfolgend be-

stimmten Rahmens durchgeführt

werden. Durch Verschleiß oder 

Unfall beschädigte Teile dürfen nur

durch Porsche Originalteile ausge-

tauscht werden.

Auch die Verwendung von

Bauteilen, die von der 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

für andere Fahrzeuggruppen 

(z. B. Porsche Straßenfahrzeuge)

Inhaltsverzeichnis 1 Technisches Reglement
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1.9 Geräuschbestimmungen

Es gelten die DMSB-Geräuschbe-

stimmungen (DMSB-Handbuch,

blauer Teil). Der Grenzwert von

max. 98 dB (A) + 2 dB (A) + 3 %

darf nicht überschritten werden.

Als Messmethode gilt die DMSB-

Nahfeldmethode. Sehen die Aus-

schreibung des Veranstalters, die

Vorschriften des Rennstreckenbe-

treibers oder der Behörden eine

Vorbeifahrtmessmethode vor, so

gilt die Vorbeifahrtsmessmethode

mit den Grenzwerten von 132 dB (A)

nach LwA-Verfahren und 100 dB (A)

nach Lp-Verfahren, die eingehalten

werden müssen.

1.10 Werbevorschriften 
und Startnummern 
am Fahrzeug

Unter Beachtung der FIA-/DMSB-

Vorschriften für Startnummern und

Werbung an Fahrzeugen müssen

an allen Wettbewerbsfahrzeugen

die vom Serienausschreiber vor-

geschriebenen Werbeaufschriften,

Logos, Fahrernamen und Start-

nummern in Training, Qualifikation

und Rennen der GT3CC angebracht

sein. Sie sind nach Größe, Art,

Anzahl und Anbringungsort durch

die „Beklebungsvorschrift 2009“

festgelegt und bekannt gegeben.

Die Beklebungsvorschrift ist mit

dem DMSB abgestimmt.

Die „Beklebungsvorschrift 2009“

ist Teil dieses Reglements. Bei

Zuwiderhandlung kann der Teil-

nehmer von der Wertung ausge-

schlossen werden. Alle Flächen,

die laut Beklebungsvorschrift nicht

belegt sind, sind für eigene Werbe-

aufschriften freigestellt, wobei 

deren Abstand zu den Startnum-

mern und der Pflichtbeklebung

mindestens 30 mm betragen muss.

Es ist grundsätzlich unter-

sagt, am Fahrzeug Werbung 

für Konkurrenzfabrikate der 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG so-

wie der GT3CC Seriensponsoren

anzubringen. Der Serienaus-

schreiber und die Sponsoren 

der GT3CC erhalten alle Rechte

zur werblichen Nutzung der

Sporterfolge, ohne hierfür ge-

sondert Honorare zu zahlen.

1.11 Sicherheitsausrüstung

Die Fahrzeuge müssen folgende

Sicherheitsausrüstung aufweisen.

Es gelten die Sicherheitsbestim-

mungen der Gruppe N. Ausnahme:

Art. 253, Punkt 11, „Türfangnetze

empfohlen“. Die Artikelangaben

beziehen sich, falls nicht anders

angegeben, auf den aktuellen An-

hang J zum ISG der FIA.

Überrollkäfig:

Der eingeschweißte Überrollkäfig

mit der DMSB-Prüfbericht-Nr. 

23-24/67-S des Modelljahrs 2009

ist vorgeschrieben und darf nicht

verändert werden.

Feuerlöscher:

Serienmäßig ist eine Feuerlösch-

anlage eingebaut, die die Bestim-

mungen des Anhangs J (ISG der

FIA), Art. 253, Punkt 7.2 erfüllt.

Die Feuerlöschanlage und die vom

Werk vorgegebene Einbauposition

dürfen nicht verändert werden.

Abschleppösen:

Die mit dem Fahrzeug gelieferten

Abschleppösen gemäß den DMSB-

Bestimmungen (DMSB-Handbuch,

blauer Teil) müssen während der

Dauer der Veranstaltung ordnungs-

gemäß montiert und gelb, rot

oder orange gekennzeichnet sein.

hergestellt werden, ist untersagt.

Am kompletten Fahrzeug dürfen

die Befestigungsnormteile wie

Muttern, Schrauben, Unterleg-

scheiben, Federringe, Federschei-

ben, Splinte ausschließlich durch

Porsche Originalteile ersetzt wer-

den. Bei Gewinden sind Gewinde-

art, -größe und -steigung (z. B.

M8x1,25) beizubehalten.

1.6 Fahrzeuggewicht und 
-bodenfreiheit

Fahrzeuggewicht:

Das Mindestgewicht muss ohne

Fahrer zu jedem Zeitpunkt der

Rennveranstaltung fahrfertig

1.160 kg betragen.

Fahrzeugbodenfreiheit:

Die Mindestbodenfreiheit des fahr-

fertigen Fahrzeugs (mit Fahrer an

Bord und den Slick-Reifen gemäß

Art. 2.7, mit 2 bar ± 0,1 bar Luft-

druck) darf an den vorgegebenen

Messpunkten zu keinem Zeitpunkt

der Rennveranstaltung unterschrit-

ten werden.

Während der gesamten Dauer der

Rennveranstaltung muss die Min-

destbodenfreiheit an der VA 68 mm

und an der HA 115 mm betragen.

Die Messpunkte (siehe Anlage 2)

an der VA sind die Befestigungs-

schrauben (M14x120) des Quer-

trägers/der Karosserie zur Refe-

renzfläche und die bearbeitete

Fläche am Seitenteil der HA zur

Referenzfläche. Die Bodenfreiheit

darf im vorhandenen Einstellbe-

reich verändert werden.

Für die Einstellung des Messpunk-

tes an der Vorderachse muss am

Messpunkt (gemäß Anlage 2) eine

Unterlegscheibe mit exakt 8 mm

Stärke hinzugefügt werden. Damit

ergibt sich die vorgegebene Min-

destfreiheit von 68 mm an der

Vorderachse.

Messmethode:

Die Überprüfung der Mindestboden-

freiheit des fahrfertigen Fahrzeugs

erfolgt mittels zweier Messplatten

und entsprechenden Höhenlehren

für die jeweils zu messende Achse.

Das Fahrzeug wird, auf beiden

Messplatten stehend, fahrfertig

inklusive Fahrer überprüft. Ist die

Freigängigkeit der Messlehren unter

den oben beschriebenen Mess-

punkten gegeben, so ist die An-

forderung zur Einhaltung der Min-

desthöhe erfüllt.

Ort der Messung:

Die Messung ist an einer vom 

Serienausschreiber zu Beginn der

jeweiligen Veranstaltung ausgewie-

senen Fläche im Fahrerlager durch-

zuführen. Diese Fläche, auf der die

Messplatten vor und nach dem

Training aufgebaut werden, ist als

Referenzfläche für die jeweilige Ver-

anstaltung verbindlich. Die Mess-

platten stehen den teilnehmenden

Teams zur Kontrolle der Mindest-

bodenfreiheit während dieser Zeit

zur Verfügung. Zusätzlich kann für

die Dauer des Zeittrainings eine

Überprüfung in der Boxengasse

erfolgen. Die Messplatten und

Höhenlehren werden hierfür in der

Boxengasse aufgebaut.

1.7 Hubraumfaktor für 
aufgeladene Motoren

Entfällt.

1.8 Abgasvorschriften

Die aktuellen DMSB-Abgasvor-

schriften (siehe DMSB-Handbuch,

blauer Teil) sind einzuhalten.

Die Fahrzeuge müssen mit einem

Katalysator gemäß DMSB-Abgas-

vorschriften ausgerüstet sein.
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Technisches Reglement 200954



2.1 Allgemeines

Für die GT3CC werden technisch

identische Fahrzeuge mit der Be-

zeichnung Porsche 911 GT3 Cup

(Typ 997) verwendet, die in einer

Kleinserie von der 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG auf 

der Basis des Porsche 911 GT3

aufgebaut werden. 

Es sind ausschließlich Fahrzeuge

des Modelljahres 2009 zugelassen

(und für die GT3CC 2009 adap-

tierte Fahrzeuge, Modelljahr 2008).

In der Sonderserie 911 GT3 Cup 

werden unter anderem Spezial-

teile verbaut, die nicht über die

Porsche Handelsorganisation, 

sondern ausschließlich über die 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,

Abteilung Kundensport, 

Weissach, zu beziehen sind.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Abteilung Motorsport Vertrieb

Porschestraße

71287 Weissach

Tel.: +49 711 911-82684

Fax: +49 711 911-82022

Die Fahrzeuge müssen den Be-

stimmungen dieses Technischen

Reglements 2009 entsprechen.

Die technische Abnahme der Fahr-

zeuge erfolgt durch den Techni-

schen Kommissar.

Über die generellen technischen

Bestimmungen des Art. 1 (Punkt

1.1–1.13) hinaus gelten nach-

folgende besondere technische

Bestimmungen:

Alles nicht ausdrücklich durch 

dieses Reglement Erlaubte ist 

verboten. Erlaubte Änderungen

dürfen keine unerlaubten Ände-

rungen oder Reglementverstöße

nach sich ziehen.

2.1.1 Allgemeine Fahrzeug-

beschreibung

Porsche 911 GT3 Cup (Typ 997),

Modelljahr 2009, und für die

GT3CC 2009 adaptierte Fahr-

zeuge, Modelljahr 2008.

Konzept:

– einsitziges, seriennahes Renn-

sportfahrzeug nach GT3CC

Reglement 2009

Motor:

– Saugmotor

– wassergekühlter 6-Zylinder-

Boxermotor

– 3.598 cm3, Hub 76,4 mm, 

Bohrung 99,98 mm

Durchmesser

– max. Leistung: 309 kW (420 PS)

– max. Drehmoment: 420 Nm

– max. Drehzahl: 8.400 1/min

– 4-Ventil-Technik

– Trockensumpfschmierung

– 4-Stufen-Resonanz-Ansaugver-

teiler, zentraler Lufteinlass

– elektronisches Motor-

management MS 3.1

– Kraftstoffeinspritzung 

(Multi-Point, sequentiell)

– Kraftstoffqualität: Super plus

bleifrei, 98 ROZ

– Rennabgasanlage mit geregel-

tem Katalysator (400 Zellen)

– Vorschalldämpfer 

(ET-Nr. 997.111.047/048.91) 

– Endschalldämpfer mit Doppel-

endrohren in zentraler Anordnung

(ET-Nr. 997.111.027.91 oder

997.111.027.94)

Kraftübertragung:

– 6-Gang-Getriebe mit sequen-

tieller Klauenschaltung

Übersetzung:

Kegel-/Tellerrad 8/32 i = 4,0

1. Gang 12/38 i = 3,167

2. Gang 15/32 i = 2,133

3. Gang 18/31 i = 1,722

Sitz:

Seriensitz mit FIA-Homologation 

gemäß FIA-Standard 8855-1999 

(siehe auch Art. 2.8.2).

Sicherheitsgurte:

Es ist ein FIA-homologierter 6-Punkt-

Sicherheitsgurt der FIA-Norm

8853/98 der Firma SCHROTH zu

verwenden. Bei Einsatz eines Kopf-

Rückhalte-Systems gemäß Punkt 1.4

dieser Bestimmungen muss der

Sicherheitsgurt mit dem einge-

setzten System kompatibel sein.

Stromkreisunterbrecher:

Es ist ein Stromkreisunterbrecher

gemäß Anhang J (ISG der FIA),

Art. 253, Punkt 13 zu verwenden.

1.12 Kraftstoff

Es darf ausschließlich handelsübli-

cher, unverbleiter Kraftstoff (98 ROZ

Super plus) gemäß Anhang J (ISG

der FIA), Art. 252, Punkt 9, welcher

der DIN EN 228 entspricht, von

einem vom Serienausschreiber be-

stimmten Lieferanten verwendet

werden. Dieser Lieferant kann bei

jedem Rennen neu bestimmt wer-

den (Tankstelle, Tankwagen o. Ä.).

Für die Dauer der Veranstaltung

ist ausschließlich dieser Kraftstoff

zu verwenden.

Der Technische Kommissar ist be-

rechtigt, zu jedem Zeitpunkt der

Veranstaltung Kraftstoff aus einem

Teilnehmerfahrzeug zu entnehmen.

Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu

tragen, dass zu jedem Zeitpunkt

der Veranstaltung bis zum Ende

der Protestfrist eine Mindestmenge

von 2 Litern Kraftstoff aus dem

Fahrzeugtank entnehmbar ist. Diese

Proben müssen mit Referenzkraft-

stoff aus der vorher benannten

Zapfstelle identisch sein.

Jegliches Hinzufügen von Additiven

ist verboten. Das Nachtanken in der

Boxengasse während des freien

Trainings, der Qualifikation und

des Wertungslaufs ist untersagt.

Jegliche chemische oder thermi-

sche Veränderung des Kraftstoffs

ist verboten.

1.13 Definitionen

Neben den Definitionen der „Allge-

meinen Bestimmungen, Definitionen

und Klarstellungen zu Technischen

Reglements“ (DMSB-Handbuch,

blauer Teil) gelten die Definitionen

gemäß Anhang J (ISG der FIA),

Art. 251.

2 Besondere technische Bestimmungen
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Elektrik:

– Motec-Display mit integrierter

Datenaufzeichnung 

(DASH-Manager Vers. 4.2)

– Batterie: 12 Volt, 50 Ah 

– 90-Ah-Generator

Gewicht:

– ca. 1.150 kg (mit Stahlbrems-

scheiben, mit Endschalldämpfer

und Vorschalldämpfer)

2.2 Motor

Die Motoren werden vor 

der Auslieferung bei der 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ver-

plombt. Unter keinen Umständen

darf ein Fahrzeug mit einem unver-

plombten Motor oder beschädigten

Plomben an einer Veranstaltung

der GT3CC 2009 teilnehmen.

Alle Arbeiten am Motor, für die 

eine Plombenöffnung erforderlich

ist, dürfen ausschließlich bei der 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG durch-

geführt werden.

Ein Motorentausch kann nur nach

Freigabe durch die GT3CC Organi-

sation erfolgen.

2.3 Kraftübertragung
(Getriebe/Differential-
sperre)

Der Rampenwinkel der Sperre be-

trägt 32° ± 17' (Zug) und 45° ± 17'

(Schub). Die Rampenwinkel werden

von der Drehachse ausgehend be-

stimmt (Anlage 3). In Verbindung

mit den Reibscheiben ergibt dies

eine Sperrwirkung von 40/60 %.

Das Mindestsperrmoment der Dif-

ferentialsperre ist dann erreicht,

wenn das Drehmoment, gemessen

am getriebeseitigen Achswellen-

flansch, einen Wert von 100 Nm

aufweist. Dieser Mindestwert darf

zu keinem Zeitpunkt der Rennver-

anstaltung unterschritten werden.

2.4 Bremsen (Bremsbeläge/
Bremsscheiben)

In der GT3CC 2009 sind aus-

schließlich Fahrzeuge mit Porsche

Stahlbremsscheiben

(Teilenummer: 

VL 997.351.409.92 

VR 997.351.410.92 

HL 997.352.425.93 

HR 997.352.426.93)

und roten Bremssätteln

(Teilenummer: 

VL 997.351.431.90 

VR 997.351.432.90 

HL 997.352.425.93 

HR 997.352.426.93) 

oder Rennbremsbelägen

(Teilenummer: 

V 996.351.940.93 

H 997.352.930.92) 

zugelassen (siehe 2.1.1 Allgemeine

Fahrzeugbeschreibung). Fahrzeuge

aus anderen Rennserien müssen

vor der technischen Abnahme ent-

sprechend umgerüstet werden.

2.5 Lenkung (Lenkrad/
Nabenverlängerung)

Das Lenkrad ist freigestellt, jedoch

dürfen nur Original OMP Nabenver-

längerungen eingebaut werden. Die

serienmäßig vorgegebene Längs-

verstellung darf genutzt werden.

2.6 Radaufhängung
(Fahrwerk)

Die Fahrwerkseinstellung darf im

Rahmen der vorgegebenen Einstell-

bereiche verändert werden. Alle

Originalteile müssen beibehalten

werden. Die in den Querlenkern

4. Gang 20/28 i = 1,400

5. Gang 23/26 i = 1,130

6. Gang 29/27 i = 0,931

– Druckölschmierung

– Öl-Wasser-Wärmetauscher

– Einmassenschwungrad 

– hydraulischer Zentralausrücker

– 5½-Zoll-3-Scheiben-

Sintermetallkupplung

– Sperrdifferential 40/60 %

– Hinterachsantrieb

Karosserie/Ausstattung:

– selbsttragende Karosserie aus 

feuerverzinktem Stahl

– aerodynamisch optimierte Front-

verkleidung mit Frontspoiler

– Türen mit Scheibenrahmen aus

CFK und Kunststoffspiegeln

– Heckdeckel mit verstellbarem

Heckflügel aus CFK

– Heckverkleidung aus CFK

– Luftheberanlage

– eingeschweißter Überrollkäfig 

– Rennschalensitz (nur Fahrer-

seite) mit schwer entflamm-

barem Sitzbezugstoff

– 6-Punkt-Sicherheitsgurt, ange-

passt an den Einsatz mit HANS

– abnehmbares Lenkrad (mit

Schnellverschluss)

– elektrische Feuerlöschanlage

– 90-Liter-Kraftstofftank

– Sicherheitsbügel zur

Batteriefixierung

Fahrwerk:

Gesamtfahrwerk stufenlos 

einstellbar (Höhe, Sturz, Spur). 

Vorderachse:

– McPherson-Federbeinachse

– Sachs-Gasdruck-Stoßdämpfer

– doppelte Schraubenfedern 

(Haupt- und Hilfsfeder)

– sturzeinstellbare Vorderachs-

lenker

– verstellbarer Schwertstabilisator

– verstärkter Vorderachs-Quer-

träger mit 6-Punkt-Befestigung

und Doppelklemmung

– Servolenkung mit elektrohy-

draulischer Druckversorgung

– geschmiedete Stützlager

Hinterachse:

– Mehrlenker-Hinterachse mit

starr aufgehängtem Achsträger 

– Sachs-Gasdruck-Stoßdämpfer

– doppelte Schraubenfedern 

(Haupt- und Hilfsfeder)

– sturzeinstellbarer Hinterachs-

lenker

– Hinterachsspurstange verstärkt

und stufenlos einstellbar

– verstellbarer Schwertstabilisator

Bremsanlage:

Bremsanlage mit Waagebalken-

Balance-Regulierung.

Vorderachse:

– einteilige 6-Kolben-Aluminium-

Festsättel, Stahlbremsscheiben

mit Aluminiumtopf, 380 mm

Durchmesser, Rennbremsbeläge

Hinterachse:

– einteilige 4-Kolben-Aluminium-

Festsättel, innenbelüftete

Bremsscheiben, 350 mm

Durchmesser, Rennbremsbeläge 

Felgen/Bereifung:

Vorderachse:

– dreiteilige BBS-Leichtmetallräder 

(9J x 18), ET 43 mit Zentral-

verschluss

– Michelin Regenreifen (24/64-18) –

Auslieferungsstand

Hinterachse:

– dreiteilige BBS-Leichtmetallräder 

(11J x 18), ET 30 mit Zentral-

verschluss

– Michelin Regenreifen (27/68-18) –

Auslieferungsstand
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max. eine Stunde nach Ende „Parc

Fermé“ der Qualifikation). 

Diese neuen Reifen müssen ge-

kennzeichnet werden. Muss mehr

als ein Reifen ersetzt werden, wird

das entsprechende Fahrzeug/der

entsprechende Fahrer auf die letzte

Position der Startaufstellung ge-

stellt. Die Startaufstellung wird auf

Anordnung des Rennleiters geän-

dert, die übrigen Teilnehmer rücken

nicht auf. Werden bei mehreren

Fahrzeugen Reifenwechsel dieser

Art vorgenommen, erfolgt die Start-

aufstellung der betroffenen Fahrer

am Ende der Startaufstellung in

der Reihenfolge des entsprechen-

den Qualifikationsergebnisses.

Ein Ummontieren bzw. Drehen 

von Reifen auf der Felge ist nicht

zulässig. Der Serienausschreiber

behält sich vor, die Reifen zu ver-

losen. Die Anzahl der Regenreifen

ist frei.

2.8 Karosserie und
Abmessungen

2.8.1 Karosserie außen 

(inkl. Scheiben)

Es sind ausschließlich die Porsche

911 GT3 Cup (Typ 997) Seiten-

scheiben und Heckscheiben (ent-

sprechend FIA-Bestimmungen

Anhang J, Art. 257.3) in Original-

ausführung zulässig.

Frontscheibe: 

Zum Schutz der Frontscheibe sind

klare, von außen aufzubringende

Schutzfolien freigegeben. Diese

Freigabe gilt ausschließlich für

optisch geprüfte Folien, die einem

Qualitätsstandard entsprechen, 

z. B. Windshield, Stack4 von Racing

Optics Europe. Die Anbringung

muss bei der technischen Abnahme

kontrolliert und genehmigt werden. 

Der Einbau einer beheizten Front-

scheibe mit der Teilenummer 

997.541.111.9A ist unter Verwen-

dung der serienmäßig verbauten

Verkabelung erlaubt. 

Seitenscheibe:

ET-Nr. 997.543.111.90

ET-Nr. 997.543.112.90

Heckscheibe:

ET-Nr. 997.545.111.90

Die Karosserie muss im Ausliefe-

rungszustand belassen werden. Dies

beinhaltet, dass die werksseitig be-

arbeiteten Stellen an den hinteren

Radhäusern nicht geändert wer-

den dürfen.

Das Fahrzeug wird mit offener

Buglippe ausgeliefert.

Es stehen 2 unterschiedliche

Ausführungen von Buglippen 

für den Porsche 911 GT3 Cup 

(Typ 997) zur Verfügung:

Buglippe geschlossen: 

ET-Nr. 997.505.903.90

Buglippe offen: 

ET-Nr. 997.505.903.91

Es gilt ausschließlich die geschlos-

sene Ausführung als freigegeben,

es sei denn, vor Beginn einer 

Veranstaltung wird eine Buglip-

penvariante durch den Serien-

ausschreiber festgelegt.

2.8.2 Fahrgastraum/Cockpit

Sitz:

Die separate Anlenkung der

Schrittgurte des 6-Punkt-Gurtes

am Karosserieboden muss 

gemäß Anlage 6 erfolgen.

Die Anpassung des Sitzes durch

Entfernen oder Hinzufügen von

Polstermaterial ist erlaubt. Die

Originalbefestigung (Sitzschiene

von Vorderachse und Hinterachse

max. zulässigen Distanzscheiben-

dicken sind:

Vorderachse: 13 mm

Hinterachse: 10 mm

Die in den vorderen Querlenkern

befindlichen Schräglenker-Lager-

punkte müssen in der Ausliefe-

rungsposition (kürzester Radstand)

belassen werden (Mittelposition 

ist nicht erlaubt).

Die Lagerpunkte der hinteren Quer-

lenker müssen, dem Ausliefe-

rungsstand entsprechend, in der

Mittelposition belassen werden

und dürfen nicht verdreht werden.

2.6.1 Stabilisatoren

Das Aushängen der Stabilisatoren

ist unter der Voraussetzung erlaubt,

dass keine Teile entfernt werden.

Es dürfen ausschließlich die tech-

nisch vorgegebenen Einstellmög-

lichkeiten genutzt werden.

2.6.2 Stoßdämpfer/Federn

Es dürfen nur die ab Werk verbau-

ten Sachs-Stoßdämpfer sowie

H&R-Fahrwerksfedern im Original-

zustand verwendet werden.

2.7 Räder und Reifen

Für die Dauer der Veranstaltung

dürfen nur Michelin Reifen in der

für die Rennserie freigegebenen

Ausführung verwendet werden. Die

Reifen für die jeweilige Veranstal-

tung sind vor Ort bei der Firma

Michelin zu beziehen. Der Luftdruck

ist freigestellt, es sind jedoch die

Empfehlungen und Anweisungen

der Firma Michelin zu beachten.

Als Füllmedium ist ausschließlich

atmosphärische Luft erlaubt.

Jegliche chemische, mechanische

und thermische Behandlung der

Reifen ist verboten. Das mechani-

sche Entfernen von Gummiabrieb

und Steinen ist zulässig. Die Ver-

wendung von Heizdecken, Materia-

lien oder anderen Maßnahmen, die

die Temperatur der Reifen verän-

dern, ist während der gesamten

Dauer einer Veranstaltung verboten.

Für das freie Training dürfen nur

gezeichnete Slick-Reifen aus einer

bereits vergangenen Rennveranstal-

tung der GT3CC 2009 verwendet

werden. Neben diesen gebrauchten

Reifen darf während der gesamten

Trainingszeit max. ein Satz neue

Reifen eingesetzt werden.

Bei jeder Rennveranstaltung wer-

den jeweils 2 Satz Slick-Reifen pro

Fahrzeug vor der Qualifikation vom

Technischen Kommissar gekenn-

zeichnet.

In der Qualifikation sowie im Wer-

tungslauf dürfen nur die für die 

jeweilige Rennveranstaltung ge-

kennzeichneten Reifen gefahren

werden. Es dürfen für Qualifikation

und Wertungslauf ausschließlich

gekennzeichnete Reifen mit in die

Boxengasse genommen werden.

Die Mitnahme von Regenreifen ist

freigestellt. Die Anfahrt und die Ab-

fahrt von der Boxengasse für die

Qualifikation kann auf Regenreifen

erfolgen.

Beschädigte Reifen können nur

nach Freigabe durch den Techni-

schen Kommissar und in Überein-

stimmung mit der Firma Michelin

getauscht werden. In diesem Fall

ist eine Um- bzw. Nachkennzeich-

nung der Reifen durch den Tech-

nischen Kommissar erforderlich.

Werden in der Qualifikation gekenn-

zeichnete Reifen beschädigt, kön-

nen diese durch neue ersetzt wer-

den (Meldung des Teamchefs bis
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Getriebe:

Es wird das Getriebeöl Mobilube

1SHC 75W90 vorgeschrieben.

Jegliches Hinzufügen von

Additiven ist untersagt.

2.13 Datenübertragung
(Telemetrie,
Sprechfunk,
Datenaufzeichnung)

Die Verwendung von Telemetrie im

Fahrzeug ist verboten. Es ist die

Verwendung des werksseitig ein-

gebauten Datenaufzeichnungs-

systems der Firma MoTeC mit der

Bezeichnung „GT3 Cup“ vorge-

schrieben. Das MoTeC System ist

der Fahrgestellnummer des Fahr-

zeugs zugeordnet und darf nicht

getauscht werden.

Dem Technischen Kommissar oder

dem Serienausschreiber sind auf

Anfrage die jeweils aufgezeichneten

Daten einer Qualifikation oder eines

Wertungslaufs in vollem Umfang zur

Verfügung zu stellen. Der Einbau

von Lenkwinkelsensoren und Brems-

drucksensoren sowie eine Erwei-

terung des Speichers auf 4 MB ist

erlaubt. Voraussetzung hierfür ist

die Verwendung von Originalbau-

teilen der Firma MoTeC.

Es darf ausschließlich der DASH-

Manager Vers. ADL2 4.2 verwen-

det werden.

2.14 Sonstiges 

2.14.1 Plomben

Werksseitig sind folgende

Plomben angebracht:

Motor:  Ventildeckel links (1x)

Ventildeckel rechts (1x)

Ölpumpe links (1x)

Steuerraddeckel rechts (1x) 

Motronic-Steuergerät:

Stecker Steuergerät-

Kabelbaum (1x)

Werden seitens des Technischen 

Kommissars oder seitens der 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Siegel

und Markierungen am Fahrzeug

angebracht, so dürfen diese weder

verletzt, verändert noch nachge-

macht werden. 

Wird die Plombe am Motorsteuer-

gerät zu Schweißarbeiten geöffnet,

so muss das Steuergerät anschlie-

ßend ohne besondere Anordnung

dem Technischen Kommissar zur

erneuten Abnahme und Verplom-

bung vorgeführt werden. Die Chro-

nologie des Ablaufs muss dem

Technischen Kommissar vor der

Wiederverplombung vorgelegt 

werden.

Wird eine beschädigte oder fehlen-

de Plombe festgestellt, so wird

eine unzulässige Manipulation unter-

stellt und entsprechend geahndet.

Abgefallene oder im Rennen 

mechanisch beschädigte Plomben

müssen bis spätestens eine Stunde

nach Auflösung des „Parc Fermé“

schriftlich bei den Technischen

Kommissaren gemeldet werden.

2.14.2 Meldepflichtige

Reparaturen

Motronic-Steuergerät (Austausch).

Nichtbeachtung der

Meldepflichtregelungen:

Wird bei der technischen Abnahme

festgestellt, dass Plomben geöffnet

wurden, ohne den Serienausschrei-

ber detailliert und schriftlich über

die durchgeführten Wartungsar-

beiten zu informieren, behält sich

der Serienausschreiber vor, in 

Absprache mit dem Technischen

Kommissar die technische Ab-

nahme zu verweigern.

und Konsole) muss beibehalten 

werden. Änderungen bedürfen 

der Zustimmung der 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Optional kann ein von Porsche

angebotener XL-Sitz von OMP 

verwendet werden. 

Für Fahrer von mehr als 1,88 m

Körpergröße ist wahlweise die Ver-

wendung modifizierter Original-

sitzadapter in Zusammenhang mit

von links nach rechts (und umge-

kehrt) getauschten Originalsitz-

schienen entsprechend Anlage 4

zugelassen.

Fahrgastraumbelüftung:

Es ist nur der ab Werk verbaute

Belüftungsschlauch für die zusätz-

liche Fahrerbelüftung zulässig. Die

Belüftung der Windschutzscheibe

darf nicht beeinträchtigt werden.

Zur zusätzlichen Entlüftung des

Fahrgastraums sind nur die vorhan-

denen Originalentlüftungsöffnungen

in den Fondseitenscheiben zulässig.

2.9 Aerodynamische
Hilfsmittel (Heckflügel)

Die Originallage des Flügelprofils

darf innerhalb der vorgegebenen Ver-

stellmöglichkeiten geändert werden.

Auf dem Heckflügel ist ein 

Gurney Flap (Ersatzteilnummer

997.512.15.90) zu montieren.

Dieser muss während aller Ver-

anstaltungen der GT3CC 2009

montiert sein.

Der Übergang zwischen Heckflügel

und Gurney Flap muss mit einem

50 mm breiten 3M Helitape (Ersatz-

teilnummer 999.911.650.40) über-

klebt werden. Dabei muss das

Klebeband bis in den Winkel geklebt

sein (Anlage 7). Der Gurney Flap

darf nicht bearbeitet und/oder la-

ckiert werden. 

2.10 Elektrische Ausrüstung

Motorsteuergeräte:

Während der gesamten Veranstal-

tung dürfen nur die vom Serienaus-

schreiber für die Rennen codierten

und verplombten Motronic-Steuer-

geräte verwendet werden.

Das Motronic-Steuergerät inklusive

des kompletten Kabelstrangs muss

unverändert verwendet werden. Der

Serienausschreiber oder der Tech-

nische Kommissar behalten sich

vor, Motronic-Steuergeräte jeder-

zeit zu prüfen, auszutauschen oder

eine Aufzeichnung der Motorkenn-

daten während der Veranstaltung

durchzuführen. Der Serienaus-

schreiber behält sich vor, zu

Beginn einer Veranstaltung die

Motronic-Steuergeräte neu zu 

programmieren und die Steckver-

bindungen zum Auslesen des

Steuergerätes neu zu verplom-

ben. Damit werden identische

Programm- bzw. Datenstände aller

beteiligten Fahrzeuge gewährleistet.

Für die Qualifikation und den Wer-

tungslauf ist ab dem Zeitpunkt

„Beginn Vorstart“ bis zum Ende

des „Parc Fermé“ das Benutzen

von Laptops/Computern an den

Fahrzeugen untersagt.

2.11 Kraftstoffkreislauf

Serie.

Kraftstoff gemäß Art. 1.12.

2.12 Schmierungssystem

Schmierstoffe:

Motor:

Es wird das Motorenöl MOBIL1

OW40 vorgeschrieben. Jegliches

Hinzufügen von Additiven ist 

untersagt.
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Anlage 2

Anlage 3

2.14.3 Kameras

Der Einsatz von On-Board-Kameras

muss von der GT3CC Organisation

genehmigt werden. Einbauart und

Befestigung sind vom Technischen

Kommissar zu überprüfen.

2.14.4 Anmerkungen

Alle erlaubten Änderungen dürfen

nur dem gedachten Zweck dienen.

Sollten sich Auslegungsschwierig-

keiten ergeben, entscheidet der

Serienausschreiber nach dem Ge-

sichtspunkt „Sinn des Reglements“.

Darüber hinaus ist die DMSB-Sport-

Gerichtsbarkeit zuständig. 

Änderungen und Ergänzungen vor-

behalten (in Abstimmung mit dem

DMSB).

3 Anlagen

Porsche GT3 Cup Challenge Deutschland
Technisches Reglement 2009

Mindestbodenfreiheit 

Hinterachse (HA)

Mindestbodenfreiheit 

Vorderachse (VA)

Sperre Rampenwinkel

1514

Anlage 1
Beklebungsvorschriften



Sitzschienenanordnung wie bisher

im Cup verwendet

Sitzschienen von links nach 

rechts bzw. von rechts nach 

links getauscht 

Anlage 4
Modifizierte 

Sitzadapter/Sitzschiene 

Porsche GT3 Cup Challenge Deutschland
Technisches Reglement 2009

Sitzschienen und Sitzadapter wie

bisher im Cup verbaut 

Sitzadapter wie bisher (hier nur

unlackiert); Befestigungslöcher 

für Sitzbefestigung um max.

30 mm nach unten verlegt (mit

Genehmigung OMP); zwischen

Sitzschale und Adapter Distanz-

scheiben von ca. 5 mm Dicke

1716



Anlage 5
Aufnähvorschrift

Alle für die GT3CC 2009 einge-

schriebenen Teams erhalten recht-

zeitig vor der ersten Veranstaltung

eine ausreichende Anzahl der vor-

geschriebenen Pflichtaufnäher für

die Rennoveralls ihrer Fahrer. Alle

Pflichtaufnäher müssen vorschrifts-

gemäß auf den Fahreranzügen an-

gebracht sein!

Bitte beachten Sie, dass für das

Besticken und Benähen von Renn-

overalls, die nach FIA-Standard

8856-2000 homologiert sind,

Folgendes gilt:

– Direkt bestickt werden darf immer

nur die äußerste Lage der Renn-

overalls. Die Verwendung von

flammhemmendem Material

(NOMEX) gemäß ISO 15025 

wird empfohlen.

– Die Rückseiten von Aufnähern

müssen aus flammhemmendem

Material (NOMEX) gemäß ISO

15025 sein. Für das Aufbringen

der Aufnäher darf nur flamm-

hemmendes Nähgarn (NOMEX)

gemäß ISO 15025 verwendet

werden. Auch für die Aufnäher

wird die Verwendung von flamm-

hemmendem Stickgarn (NOMEX)

gemäß ISO 15025 empfohlen.

– Ein Anbringen von Aufnähern mit-

tels Aufbügeln ist nicht zulässig.

– Overalls, die nicht in Überein-

stimmung mit diesen Vorschriften

benäht oder bestickt sind, ver-

lieren ihre Homologation.

Bitte verwenden Sie die 
folgenden Positionen für 
das Anbringen von Pflicht-
aufnähern:

A) GT3CC Logo
B) Michelin Logo
C) Deutsche Bank Logo

A

BC

Anlage 6
Schrittgurtbefestigung

Anlage 7
Überklebung Gurney Flap

50 mm Helitape:

– bis in den Winkel geklebt

18
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